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Österreich fördert die Wirtschaft auf breiter Basis. Dabei behandelt der Staat in- und ausländische 
Investoren gleich. Besondere Förderschwerpunkte liegen auf kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), Start-ups sowie Umweltmaßnahmen und Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. 
 
1 Zuschüsse und Förderdarlehen 
Die Förderung von Forschungsvorhaben ist in Österreich besonders ausgeprägt. Dabei wird jede 
Phase der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten finanziell unterstützt. Von der Projektvorbe-
reitung über die Markteinführung von Produkten Auch themenspezifische Innovationen in Berei-
chen wie Umweltschutz, Digitalisierung im Gesundheitswesen und Arzneimittelentwicklung fördert 
der österreichische Staat in umfangreicher Form.  
So erhalten etwa Start-ups, KMU und größere Unternehmen Zuschüsse für Projekte, in denen 
neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickelt werden. Die Höhe des jeweiligen Zu-
schusses hängt insbesondere von der Unternehmensgröße ab. Zusätzlich zur Zuschussförderung 
werden zinsgünstige Darlehen angeboten.  
Die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) stellt online die aktuellen Förderpro-
gramme detailliert vor. 
Darüber hinaus bietet die Förderbank des Bundes (Austria Wirtschaftsservice GmbH) in Koope-
ration mit Hausbanken Finanzierungsinstrumente an, etwa Darlehen und Garantien. Zudem berät 
die Bank in den Bereichen Gründung, Innovation und Wachstum. Für einige Vorhaben, wie etwa 
bei der Entwicklung hochtechnologischer Produkte durch Start-ups, vergibt die Förderbank auch 
Zuschüsse. 

2 Steuervergünstigungen 
In Österreich gibt es zahlreichen steuerliche Anreize für Unternehmen, von denen wir einige an 
dieser Stelle vorstellen: 
Unternehmensgründungen werden steuerlich begünstigt. Es entfallen einige Abgaben, wie etwa 
die Grunderwerbsteuer, Stempel- und Gerichtsgebühren für Amtshandlungen und für Eintragun-
gen ins Grundbuch sowie die Gesellschaftsteuer für den Erwerb von Gesellschaften.  

https://www.ffg.at/basisprogramme
https://www.aws.at/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005172
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Zudem befreit der Staat kleine Unternehmen von der Abführung der Umsatzsteuer. Diese so ge-
nannte „Kleinunternehmerregelung“ gilt für Firmen in Österreich mit einem Jahresumsatz von ma-
ximal 35.000 Euro. 
Darüber hinaus wird für Vorhaben im Bereich Forschung und experimentelle Entwicklung eine 
Forschungsprämie in Hohe von 14 Prozent der Aufwendungen gewährt, die über eine Steuergut-
schrift erfolgt. Unternehmen beantragen die Prämie beim österreichischen Finanzamt.  

2 Besonderheiten 
Umwelt- und Klimaschutz 
Der Bund fördert gezielt Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit. So erhalten beispielsweise Un-
ternehmen Zuschüsse, die Solaranlagen errichten. Zudem werden Machbarkeitsstudien für große 
Solarprojekte ab einer Bruttokollektorfläche von 5.000 qm bezuschusst.  
Auch die Anschaffung von Elektrofahrzeugen wird gefördert. Unternehmen, die einen PKW mit 
reinem Elektroantrieb erwerben, erhalten einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro. Pro Plug-In 
Hybrid-Fahrzeug liegt der Betrag bei 500 Euro.  
Die Kommunalkredit Public Consulting GmbH wickelt zahlreiche Programme des Bundes im Be-
reich Umwelt- und Klimaschutz ab, berät dazu und informiert über aktuelle Förderinstrumente. 

Regionale Förderung 
Die Bundesländer Österreichs unterstützen die Wirtschaft ebenfalls. Die zahlreichen Förderinstru-
mente werden teilweise von der EU kofinanziert und reichen von zinsgünstigen Darlehen über 
Beratungsleistungen bis hin zu Zuschüssen. Auch die Förderschwerpunkte sind vielfältig und um-
fassen unter anderem die Bereiche Forschung, Entwicklung und Innovation, Internationalisierung 
sowie Tourismus und Industrie. Die jeweiligen Wirtschaftsförderungseinrichtungen der Bundes-
länder stellen Förderprogramme bereit.  

4 Weiterführende Informationen 
Ihr Ansprechpartner:   
Dr. Klaus-Hendrik Mester, EU- und Außenwirtschaftsförderung, NRW.BANK  
Tel.: +49 211 91741 6622  
E-Mail: Klaus-Hendrik.Mester@nrwbank.de 

  

Weitere Informationen zur EU- und Außenwirtschaftsförderung finden Sie in unseren kostenfreien Newslettern. Zur 
Anmeldung klicken Sie hier. 

 

Disclaimer: Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Inhalts sowie für zwischenzeitliche Änderungen können wir keine Gewähr übernehmen. 

https://www.usp.gv.at/steuern-finanzen/umsatzsteuer/kleinunternehmen.html
https://www.usp.gv.at/steuern-finanzen/betriebseinnahmen-und-ausgaben/forschungspraemie.html
https://www.umweltfoerderung.at/
https://www.foerderkompass.at/foerderungen
mailto:Klaus-Hendrik.Mester@nrwbank.de
https://www.nrwbank.de/de/unternehmen/investitionen-im-mittelstand/auslandsmarkterschliessung/anmeldung-newsletter/
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